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Mandantenbrief 08/2019 

 
SPRUCH 

 
Ein Mann mit einer neuen Idee gilt solange als verschroben, bis er Erfolg 
hat. 
Mark Twain; 1835 - 1910, amerikanischer Schriftsteller und Humorist 

 

Was Sie interessieren kann:  

 
Arbeitsrecht  
 
Erhöhung der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftig-

ten 
  

Nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz hat der Arbeitgeber einen teilzeitbeschäf-

tigten Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer Verlängerung seiner vertrag-

lich vereinbarten Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Besetzung eines entsprechenden 

freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevorzugt zu berücksichtigen. Eine Aus-

nahme gilt nur, wenn dringende betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche ande-

rer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer dem entgegenstehen. 

 

Ein ihm angezeigter Verlängerungswunsch verpflichtet den Arbeitgeber jedoch nicht 

schon dazu, dem Arbeitnehmer bei der Besetzung eines freien Arbeitsplatzes einen 

Antrag auf Abschluss eines Arbeitsvertrags mit erhöhter Arbeitszeit zu unterbreiten, 

so das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 27.2.2018. Vielmehr löst 

die Anzeige des Arbeitnehmers lediglich die Pflicht des Arbeitgebers aus, den Arbeit-

nehmer über die zu besetzenden Arbeitsplätze zu informieren. Es ist sodann der 

Entscheidung des Arbeitnehmers überlassen, ob er seine vertraglich vereinbarte 

Arbeitszeit zu dem vom Arbeitgeber vorgesehenen Termin und im entsprechenden 

Umfang erhöhen will. 

 

Ist das der Fall, so hat er ein hierauf bezogenes Vertragsangebot an den Arbeitge-

ber zu richten, dessen Zugang der Arbeitgeber abwarten kann. Das Vertragsangebot 

muss so formuliert sein, dass der vom Arbeitnehmer gewünschte Änderungsvertrag 

durch die bloße Zustimmung des Arbeitgebers zustande kommt. 

 
 

 

 
 

  



Familienrecht/Erbrecht 
Wegfall der Geschäftsgrundlage bei ei-

ner Schenkung 
 In einem vom Bundesgerichtshof am 18.6.2019 entschiedenen Fall schenkte ein 
Ehepaar seiner Tochter und deren Lebensgefährten (die Beziehung bestand seit 
2002) im Jahr 2011 Beträge in einer Gesamthöhe von ca. 104.000 € für den Erwerb 
einer Immobilie. 2013 trennte sich das Paar. Die Eltern verlangten von ihm die Hälf-
te der zugewandten Beträge zurück. 
 
Bei der Schenkung eines Grundstücks oder zu dessen Erwerb bestimmter Geldbeträ-
ge an das eigene Kind und dessen Partner hegt der Schenker typischerweise die 
Erwartung, die Immobilie werde von den Beschenkten zumindest für einige Dauer 
gemeinsam genutzt. 
In dem o. g. Fall war die Zuwendung in der Erwartung erfolgt, dass die Beziehung 
zwischen der Tochter und ihrem Lebensgefährten andauern würde und dass das zu 
erwerbende Grundeigentum die "räumliche Grundlage" bilden wird, es sich also 
nicht nur um ein kurzfristiges Zusammenleben der Partner handelt.  
 
Diese Geschäftsgrundlage der Schenkung ist weggefallen, nicht weil die Beziehung 
kein Leben lang gehalten hat, sondern weil sich das Paar schon weniger als zwei 
Jahre nach der Schenkung trennte und sich die für die Grundstücksschenkung kon-
stitutive Annahme damit als unzutreffend erwiesen hat, die Partner würden die 
Lebensgemeinschaft nicht lediglich für kurze Zeit fortsetzen.  
 
In einem solchen Fall ist die Annahme gerechtfertigt, dass die Schenkung nicht 
erfolgt wäre, wenn für die Schenker das alsbaldige Ende dieses Zusammenlebens 
erkennbar gewesen wäre. Dann kann dem Schenker regelmäßig nicht zugemutet 
werden, sich an der Zuwendung festhalten lassen zu müssen, und ist dem Be-
schenkten, wenn nicht besondere Umstände vorliegen, seinerseits zuzumuten, das 
Geschenk zurückzugeben. Da es regelmäßig fernliegt, dass der Schenker die Höhe 
des Geschenks um eine bestimmte Quote vermindert hätte, wenn er die tatsächliche 
Dauer der Lebensgemeinschaft vorausgesehen hätte, kommt die "Berechnung" 
eines an einer solchen Quote orientierten Rückzahlungsanspruchs grundsätzlich 
nicht in Betracht. 

 

Sonstiges 
Irrtümliche Instandsetzung des Gemein-

schaftseigentums (Fenster) 
  

Die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) entschieden am 14.6.2019, dass ein 

Wohnungseigentümer, der die Fenster seiner Wohnung in der irrigen Annahme 

erneuert hat, dies ist seine Aufgabe und nicht gemeinschaftliche Aufgabe der Woh-

nungseigentümer, keinen Anspruch auf Kostenersatz hat. 

 

Der BGH führte aus, dass Wohnungseigentümer zwar stets damit rechnen müssen, 

dass es durch Mängel des Gemeinschaftseigentums zu unvorhersehbaren Ausgaben 

kommt, und sie dafür einzustehen haben. Sie müssen ihre private Finanzplanung 

aber nicht darauf einrichten, dass sie im Nachhinein für abgeschlossene Maßnahmen 

aus der Vergangenheit, auf die sie keinen Einfluss nehmen konnten, herangezogen 

werden. 

 


